
Kleine Anfrage
der Fraktion der CDU/CSU

Pläne der Bundesregierung zur Kontrolle von Investitionen heimischer 
Unternehmen im Ausland – Outbound Investment Screening

In ihrem am 18. Oktober 2022 veröffentlichten Arbeitsprogramm für das Jahr 
2023 sowie in ihrer am 20. Juni 2023 veröffentlichten Mitteilung zur Strategie 
für wirtschaftliche Sicherheit kündigt die EU-Kommission an, zu prüfen, ob die 
Einführung von Instrumenten zur Kontrolle ausgehender strategischer Aus-
landsinvestitionen notwendig sei (commission.europa.eu/system/files/2022-10/
Commission%20work%20programme%202023.pdf). EU-Kommissions-
präsidentin Dr. Ursula von der Leyen bekräftigte in ihrer Grundsatzrede zu den 
europäisch-chinesischen Beziehungen am 30. März 2023, dass die EU-
Kommission darüber nachdenke, ein Instrument zur Kontrolle europäischer 
Auslandsinvestitionen einzuführen, damit europäische Investitionen nicht die 
militärischen und nachrichtendienstlichen Fähigkeiten von Systemkonkurrenten 
verbessern (www.handelsblatt.com/politik/international/china-politik-von-der-l
eyen-will-europaeische-investitionen-in-china-beschraenken/29068542.html). 
Die US-amerikanische Finanzministerin Janet Yallen bestätigte am 20. April 
2023 offiziell, dass die USA ein Instrument zur Kontrolle von ausgehenden 
Auslandsinvestitionen erarbeiten (www.fdiintelligence.com/content/news/us-fi
nalising-imminent-outbound-fdi-screening-rules-82488). In Taiwan und Südko-
rea bestehen vergleichbare Mechanismen bereits (www.csis.org/analysis/unite
d-states-prepares-screen-outbound-investment). Der Bundesminister für Wirt-
schaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck, hat die Kontrolle von Investitionen 
von heimischen Unternehmen in China jüngst befürwortet (www.handelsblat
t.com/politik/deutschland/china-politik-auslaendische-investitionskontrolle-wi
e-habeck-mit-seinem-vorstoss-alle-ueberraschte/29147052.html).

Wir fragen die Bundesregierung:
1. Prüft die Bundesregierung die Einführung eines Instruments zur Kontrolle 

von Investitionen heimischer Unternehmen im Ausland?
a) Wenn ja, zu welchem Ergebnis ist die Prüfung bisher gelangt?
b) Wenn ja, würde es sich hierbei um ein Instrument zur Umsetzung der 

Pläne der EU-Kommission für ein Outbound Investment Screening 
oder um ein eigenständiges nationales Instrument handeln, und wenn 
Letzteres zutreffend ist, auf welcher rechtlichen Grundlage würde die-
ses erfolgen?

c) Wenn ja, für welche Wirtschaftsbereiche würde ein entsprechendes In-
strument Anwendung finden?
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d) Wenn ja, würde ein entsprechendes Instrument auf Investitionen in be-
stimmte Länder abzielen, und wenn ja, welche Länder sind dies (bitte 
auflisten)?

e) Wenn ja, würde ein entsprechendes Instrument auch die Kontrolle von 
Investitionen in andere EU-Länder umfassen?

f) Wenn ja, welche Umstände könnten aus Sicht der Bundesregierung im 
Anschluss an eine Investitionskontrolle zu einer Untersagung der 
Investition durch die Bundesregierung führen?

g) Wenn ja, wurden bzw. werden externe Gutachter bei der Prüfung eines 
entsprechenden Instruments eingebunden (wenn ja, bitte nach Namen 
und Institution aufschlüsseln)?

h.) Wenn ja, welche Stakeholder wurden in den Prüfprozess bisher einge-
bunden (bitte Unternehmen, Institutionen usw. namentlich auflisten)?

 2. Hat die Bundesregierung Alternativen zur Regelung von Outbound Invest-
ment Screening in Betracht bezogen, und wenn ja, mit welchen Gründen 
verworfen?

 3. Hat die Bundesregierung geprüft, welche wirtschaftlichen Folgen die Ein-
führung eines Instruments zur Kontrolle von Investitionen heimischer Un-
ternehmen im Ausland für die Unternehmen nach sich ziehen würde, wenn 
nein, warum nicht, und wenn ja, welcher Kostenaufwand für die deutschen 
Unternehmen ergibt sich?

 4. Welche Ziele würde ein solches Outbound Investment Screening nach An-
sicht der Bundesregierung verfolgen?

 5. Hat die Bundesregierung eine wirtschaftliche Folgenabschätzung getätigt, 
wenn nein, warum nicht, und wenn ja, welcher Kostenaufwand für die 
deutschen Unternehmen ergibt sich?

 6. Mit welchen wirtschaftlichen Auswirkungen rechnet die Bundesregierung 
für die deutschen Unternehmen durch ein Outbound Investment Screening 
in den USA?

 7. Inwiefern unterscheidet sich nach Ansicht der Bundesregierung die Aus-
gangslage (Volumen von Auslandsinvestitionen, Strategie gegenüber 
China, o. Ä.) für die Einführung eines Outbound Investment Screenings 
zwischen den USA und Deutschland bzw. Europa?

 8. Wie genau unterscheidet sich das Volumen Investitionen aus der EU in 
China von Investitionen aus den USA in China (vgl. Begründungen aus 
Ministeriumskreisen laut www.handelsblatt.com/politik/deutschland/chin
a-politik-auslaendische-investitionskontrolle-wie-habeck-mit-seinem-vorst
oss-alle-ueberraschte/29147052.html)?

 9. Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung für sich aus der 
Aussage des G7 Leaders’ Statement zum Thema „Investment Screening“ 
(„We recognize that appropriate measures designed to address risks from 
outbound investment could be important to complement existing tools of 
targeted controls on exports and inbound investments, which work toge-
ther to protect our sensitive technologies from being used in ways that 
threaten international peace and security“, www.whitehouse.gov/briefing-r
oom/statements-releases/2023/05/20/g7-leaders-statement-on-economic-re
silience-and-economic-security/)?

10. Welche Länder planen nach Kenntnis der Bundesregierung ähnliche Me-
chanismen, und wie würden sich diese auf die deutsche Wirtschaft auswir-
ken?
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11. Welche EU-Mitgliedstaaten positionieren sich wie im Rat zum Thema 
„Outbound Investment Screening“?

12. Steht die Bundesregierung mit anderen Ländern zum Thema „Outbound 
Investment Screening“ in Kontakt?

13. Welche Länder haben nach Kenntnis der Bundesregierung bereits ein Out-
bound Investment Screening oder einen vergleichbaren Mechanismus in 
Kraft, und welche Erfahrungswerte ergeben sich hieraus?

14. Will die Bundesregierung Auslandsinvestitionen einschränken, in der 
Hoffnung, dass deutsche Unternehmen dadurch mehr in Deutschland in-
vestieren?

15. In welchen Ländern finden nach Kenntnis der Bundesregierung die größ-
ten deutschen Investitionen statt?

16. Wie ist nach Kenntnis der Bundesregierung die Entwicklung ausgehender 
Investitionen von deutschen Unternehmen in China?

17. Welche Auswertungen der Meldungen nach § 64 der Außenwirtschaftsver-
ordnung (AWV) liegen der Bundesregierung vor, und welche Erkenntnisse 
gehen daraus speziell im Hinblick auf China hervor?

18. Ist ein Outbound Investment Screening WTO (Welthandelsorganisation)-
konform?

19. Verstößt ein Outbound Investment Screening gegen die EU-
Grundfreiheiten, insbesondere die Kapitalverkehrsfreiheit?

20. Mit wie vielen Fällen von Outbound Investment Screening würde die Bun-
desregierung in Deutschland jährlich rechnen?

21. Wie viel Personal würde zur Umsetzung eines solchen Screenings in 
Deutschland benötigt?

22. Wann läuft die Frist zur Vorlage des Evaluierungsberichts nach § 32 des 
Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) ab?

23. Wieso hat die Bundesregierung bislang nicht den nach § 32 AWG fälligen 
Evaluierungsbericht vorgelegt?

24. Wann wird die Bundesregierung den nach § 32 AWG fälligen Evaluie-
rungsbericht vorlegen?

25. Wie bewertet die Bundesregierung das Anti-Coercion-Instrument mit 
Stand nach der politischen Einigung vom 6. Juni 2023?

26. Welche Verbesserungen am Anti-Coercion-Instrument konnte die Bundes-
regierung durchsetzen?

27. Was sind nach der politischen Einigung zum Anti-Coercion-Instrument die 
Voraussetzungen, unter denen ein Sachverhalt als wirtschaftlicher Zwang 
durch Drittländer anzusehen ist?

28. Welche Arten von Gegenmaßnahmen wären unter welchen Voraussetzun-
gen möglich?

29. Hat die Bundesregierung die Regeln für die Vergabe von Investitions-
garantien und Exportkreditgarantien verändert, und wenn ja, inwiefern?
a) Hat die Bundesregierung eine Deckelung für die Vergabe solcher Ga-

rantien eingeführt, und wenn ja, wie sieht diese aus?
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b) Aus welchen Gründen wurden zuletzt jeweils die Neuanträge deutscher 
Unternehmen auf Garantien verweigert?

Berlin, den 3. Juli 2023

Friedrich Merz, Alexander Dobrindt und Fraktion
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